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- mit Drucklegung -

Illegale Schlachtabfallentsorgung in bayerischen Biogasanlagen

Aktuellen Pressemeldungen zufolge wurden in bayerischen Biogasanlagen immer wieder illegal
Schlachtabfälle entsorgt. Es laufen diverse Ermittlungsverfahren gegen Biogasanlagenbetreiber.

Ich frage die Staatsregierung:

1a)Gegen wie viele Betreiber von Biogasanlagen wird aktuell bezüglich des Vorwurfs der illegalen
Schlachtabfallentsorgung in Bayern ermittelt?

1b)In welchen Zeitabständen haben die entsprechenden Landratsämter als zuständige
Kontrollbehörden die vorgeschriebenen Kontrollen an den Betrieben durchgeführt gegen die
aktuell ermittelt wird und welche Unregelmäßigkeiten wurden festgestellt (Bitte Auflistung für alle
in Bayern betroffenen Betriebe der vergangenen fünf Jahre unter Angabe des Standorts sowie
mit Angabe des unzulässigen Entsorgungsvolumens)?

1c)In welchem Umfang wurden Schlachtabfälle entsorgt (Bitte mit Zuordnung des Umfangs zu
den Schlachtbetrieben, die an Biogasanlagen geliefert haben)?

2a)Welche Art von Schlachtabfällen genau wurde illegal entsorgt?

2b)In welchem Umfang wurden die illegal aufbereiteten Schlachtabfälle als Dünger auf Feldern
ausgebracht (Bitte Angabe in Hektar und Tonnen)?

2c)Welche technischen Hygienisierungsmaßnahmen wären notwendig gewesen, um die
Schlachtabfälle im Vorfeld zur Ausbringung auf den Feldern aufzubereiten?

3a)Welche Keime können bei einem derartig verunreinigten Dünger Schaden für Mensch und
Umwelt bedeuten?

3b)Welche gesundheitlichen Auswirkungen konkret können sich für Menschen ergeben?

3c)Welche konkreten Bodenverunreinigungen können sich ergeben?
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4)Wie beurteilt die Staatsregierung die illegale Einbringung von Schlachtabfällen auf die
Entstehung antibiotikaresistenter Mikroorganismen?

5a)Welche Maßnahmen wurden etwa nach entsprechenden Bodenproben unternommen, um
Gefährdungen für Mensch und Tier auszuschließen?

5b)Welche Maßnahmen werden als geeignet angesehen, um kontaminierte Böden zu sanieren?

5c)Mit welchen Kosten ist für diese Maßnahmen zu rechnen (Bitte Angabe unterteilt nach Kosten
für die entsprechenden Einzelmaßnahmen)?

6)Welche Behörden wurden nach Bekanntwerden der Vorfälle wann informiert (Bitte getrennte
Auflistung für alle Vorfälle in Bayern der letzten fünf Jahre)?

7) Wie wurden die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), das Bayerisches
Landesamt für Umwelt (LfU), die Gesundheitsämter und die Tiergesundheitsdienste informiert,
damit sie vor Ort bei derartigen Vorfällen sensibilisiert sind und zügig entsprechende Maßnahmen
ergreifen können?
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